
Tarifbestimmungen der Fa. Walther Taxi und Kleinbusse gültig ab 
13. 02. 2006  
 
Geltungsbereich 
 
Auf der Linie 508 der Fa. Walther Taxi und Kleinbusse gelten die Tarifbestimmungen der 
OVG mbH Sonneberg. 
 
 
Abweichend zum Tarif der OVG gilt auf der Linie 508 der Fa. Walther: 
 
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr werden nur unentgeltlich befördert, wenn sie in 
Begleitung eines Erwachsenen sind. 


